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Elftes Gesetz 
zur Änderung der gesetzlichen Befristungen 
im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums 

des Innern 
Vom 20. November 2018 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Elftes Gesetz 
zur Änderung der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums des Innern 

29 

Artikel 1 
Änderung des Zensusgesetz 2011-Ausführungsgesetzes 

NRW 

In§ 16 des Zensusgesetz 2011-Ausführungsgesetzes NRW 
vom 16. November 2010 (GV. NRW. S. 554), das zuletzt 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 622) geändert worden ist, wird die Angabe 
,,2018" durch die Angabe „2020" ersetzt. 

7134 

Artikel 2 
.. Änderung des Gesetzes über die 
Offentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und 

-ingenieure in Nordrhein-Westfalen 

§ 20 Absatz 1 des Gesetzes über die Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure in Nord
rhein-Westfalen vom 1. April 2014 (GV. NRW. S. 256) 
wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft." 

20340 

Artikel 3 
Änderung des Disziplinargesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen 
(Landesdisziplinargesetz - LDG NRW) 

In § 79 Absatz 3 des Landesdisziplinargesetzes vom 
16. November 2004 (GV. NRW. S. 624), das zuletzt durch 
Artikel 37 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310) geändert worden ist, werden die Wörter „das für 
Inneres" ersetzt durch die Wörter „das für Kommunales'.' 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 20. November 2018 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Dr. Joachim S t a m p 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p er 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k w a r t 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef L a um an n 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Yvonne G e b a u e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung 

Ina Scharrenbach 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e s e n b a c h 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

zugleich für die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 
und für den Minister für Bundes- und 

Europaangelegenheiten sowie Internationales 

Ursula H e in e n - E s s er 

- GV. NRW. 2018 S. 592 

2120 
Zweites Gesetz 

zur Änderung des Landesaltenpflegegesetzes 
Vom 20. November 2018 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Landesaltenpflegegesetzes 

Artikel 1 

Das Landesaltenpflegegesetz vom 27. Juni 2006 (GV. 
NRW. S. 290), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 230) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „280" durch 
die Angabe „380" ersetzt. 

2. § 8 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2006 in Kraft und am 
31. Dezember 2026 außer Kraft." 

Artikel 2 
,,Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft." 

Düsseldorf, den 20. November 2018 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Dr. Joachim S t a m p 
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Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p e r 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Laum an n 

- GV. NRW. 2018 S. 592 

Sechste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Ausführung des Alten- und 
Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 

und nach § 8a SGB XI 
Vom 23. November 2018 

Auf Grund des § 12 Absatz 2 in Verbindung mit § 21 Ab
satz 2 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-West
falen vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 625), der durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. NRW. 
S. 172) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales nach Anhörung des 
fachlich zuständigen Ausschusses: 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegege
setzes Nordrhein-Westfalen und nach § 8a SGB XI vom 
21. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 656), die zuletzt durch Ar
tikel 11 des Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. NRW. 
S. 172) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die §§ 24 und 25 werden wie folgt gefasst: 

,,§ 24 
Berechnung der Förderung 

(1) Die Förderung nach § 12 Absatz 1 des Alten- und 
Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen wird als pau
schale Förderung gewährt. Sie beträgt 2,15 Euro pro 
volle Pflegestunde für Leistungen nach dem Elften 
Buch Sozialgesetzbuch. Die Pflegestunden werden auf 
der Basis der für den Bemessungszeitraum mit den 
Pflegekassen vereinbarten Leistungskomplexe ermit
telt. Die den einzelnen Leistungskomplexen zugeord
neten Punktwerte werden dabei in durchschnittliche 
Zeiteinheiten umgerechnet, wobei 10 Punkte einer 
Minute entsprechen. Auf Verlangen des örtlichen Trä
gers der Sozialhilfe haben die Einrichtungsträger die 
Richtigkeit ihrer Angaben nachzuweisen. 

(2) Der Bemessungszeitraum umfasst das Kalender
jahr. 

(3) Stellt eine ambulante Pflegeeinrichtung ihren Be
trieb ein, so wird die Förderung nur für die Monate 
der Betriebsführung gezahlt. 

§ 25 
Verfahren 

(1) Die Förderung ist jährlich vom Träger der ambu
lanten Pflegeeinrichtung schriftlich zum 1. März beim 
örtlichen Träger der Sozialhilfe zu beantragen, in des
sen Gebiet sich die Einrichtung befindet. Der Antrag 
muss folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 

1. Name und Sitz der Einrichtung unter Angabe der 
Trägerin oder des Trägers, 

2. den Versorgungsvertrag nach§ 72 Absatz 1 des Elf
ten Buches Sozialgesetzbuch, 

3. eine Bestätigung, dass den pflegebedürftigen Men
schen für den Förderzeitraum keine nach diesem 
Kapitel förderfähigen Investitionsaufwendungen 
berechnet werden und 

4. die Angaben über die im Jahr vor der Antragstel
lung nach § 24 Absatz 1 geleisteten Pflegestunden. 

(2) Die Investitionskostenpauschale wird für das ge
samte Jahr jeweils zum 1. Juli an den Einrichtungs
träger ausgezahlt. 

(3) Ambulante Pflegeeinrichtungen, die im Bewilli
gungsjahr erstmalig ihren Dienst aufnehmen, erhalten 
auf der Basis der im Bewilligungsjahr gültigen Leis
tungskomplexe eine Abschlagszahlung auf die zu er
wartende jährliche Förderung. Eine endgültige Ab
rechnung erfolgt über die bis zum 1. März des folgen
den Jahres gemäß Absaiz 1 Nummer 4 vorzulegenden 
Angaben. Festgestellte Uberzahlungen sind, soweit sie 
nicht mit der nächsten Jahrespauschale verrechnet 
werden können, unverzüglich zurückzuzahlen. Nach
zahlungen sind mit der nächstfälligen Jahrespau
schale vorzunehmen. 

(4) Hat die Trägerin oder der Träger eine Förderung 
nach § 24 erhalten, stellt aber keinen erneuten Antrag 
oder stellt den Betrieb ein, so hat sie beziehungsweise 
er die Angaben nach Absatz 1 Nummer 4 zur Durch
führung der Endabrechnung der zuständigen Behörde 
gesondert bis zum 1. Juni des auf den Förderzeitraum 
folgenden Jahres mitzuteilen. Unterbleibt die Mittei
lung trotz Fristsetzung der zuständigen Behörde, kann 
diese die Förderung bis zum Nachholen der Mitteilung 
vollständig zurückfordern." 

2. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

b) Die Absätze 4 bis 6 werden die Absätze 3 bis 5. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 23. November 2018 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Karl-Josef Laum an n 

- GV. NRW. 2018 S. 593 

Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über die Festsetzung 

von Zulassungszahlen und die Vergabe von 
Studienplätzen im ersten Fachsemester 

für dasWintersemester 2018/2019 
Vom 22. November 2018 

Auf Grund des § 6 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 des 
Hochschulzulassungsgesetzes vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710), von denen Absatz 2 durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Ratifizierung des Staatsvertrages über die 
Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch
schulzulassung vom 5. Juni 2008 vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710) und in Verbindung mit Artikel 12 Ab
satz 1 des Staatsvertrages über die Errichtung einer ge
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5. Juni 2008 (veröffentlicht als Anlage 1 zu GV. NRW. 
S. 710), verordnet das Ministerium für Kultur und Wis
senschaft: 

Artikel 1 

Die Anlagen zu der Verordnung über die Festsetzung von 
Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen 
im ersten Fachsemester für das Wintersemester 2018/ 
2019 vom 26. Juni 2018 (GV. NRW. S. 338) erhalten die 
aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fas
sung. 
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